
Stadt Finsterwalde NL. 
Schloßstraße 7/8 
03238 Finsterwalde 

 
  

 

Befürwortung des Fördermittelantrages der Wohnungsg esellschaft der Stadt Finsterwalde mbH für den 
Bau der innerstädtischen Spielplatzanlage auf der G rundstücksfreifläche Kleine Ringstraße 9 

 

Einreicher: Bürgermeister 18.03.2014 

Amt / Aktenzeichen: FB Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr / 60 Bearbeiter: Frau Hennig 
 

Beratungsfolge  
 

Datum der Sitzung Gremium Abstimmungsergebnis 
 

10.04.2014 Hauptausschuss  
  

 
Anw.: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enth.:  0 

 
 
Beschluss 

Der Hauptausschuss befürwortet den Fördermittelantrag der Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde 
mbH für den Bau der innerstädtischen Spielplatzanlage auf der Grundstücksfreifläche Kleine Ringstraße 9 in 
Höhe von 9.960,00 € aus dem Verfügungsfonds im Programm „Aktive Stadtteilzentren“. 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen  

Gesamtkosten Gesamt / Jahr 

planmäßig Produkt: 51121.543166 Betrag: €   9.960,00 
 

 
 

G a m p e  

Vorsitzender des Hauptausschusses 

Beschluss  BV-2014-061 öffentlich 
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Sachverhalt 
Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH beantragt für den Bau der innerstädtischen 
Spielplatzanlage auf der Grundstücksfreifläche Kleine Ringstraße 9 
Fördermittel aus dem Verfügungsfonds. 
 
Die Grundstücksfreifläche Kleine Ringstraße 9 (mit einem Flächenanteil von 2/3 der WGF mbH und mit 1/3 der 
Stadt Finsterwalde) soll im innerstädtischen Wohngebiet eine zwischenzeitliche Aufwertung erhalten. 
Vorgesehen ist dafür eine Spielplatzanlage mit Einzäunung, verschließbarem Tor, 2-3 größeren Spielgeräten, 
Sitzgelegenheiten und einem Papierkorb. Der Baubeginn soll im April 2014 sein und die Übergabe ist zum 
01.06.2014 (Kindertag) geplant. 
 
Mit dem Bau dieses Spielplatzes soll ein attraktives Spiel- und Freizeitangebot für das innerstädtische 
Wohngebiet geschaffen werden. Die Kinder der Grundschule Stadtmitte haben sich an der Gestaltung des 
Spielplatzes durch Zeichnungsvorschläge beteiligt. 
 
Die Kosten der Maßnahme betragen laut Anlage 24.900,00 €.  
 
Der ASZ-Beirat hat in der ASZ-Beiratssitzung am 11.03.2014 einstimmig der Vergabe aus dem 
Verfügungsfonds zugestimmt. Für die Finanzierung werden durch den geplanten Zuschuss aus dem ASZ-
Programm 9.960,00 € benötigt.  Der Restbetrag wird von der Wohnungsgesellschaft mbH über Eigenmittel 
finanziert. 
 
 
 

 
Anlagen 
Kostenberechnung nach DIN 276 
 

 


